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Liebe Leser in, lieber Leser

Im Dezember 2002 w ird der Nationalrat das
Behinder tengesetz (BehiG ) verabschieden.
A us der Sicht der Behinder ten w ird es einige
gravierende Lücken und Mängel aufweisen.
Bundesrat, Ständerat und Nationalrat propa-
gieren dieses G esetz als G egenvorschlag zur
Vo lksinitiative «G leiche Rechte für
Behinder te», die von ihnen abgelehnt w ird.
A m 11. Januar 2003 w ird das Initiativkomitee
zusammenkommen und darüber entscheiden
müssen, ob die Initiative zurückgezogen wer-
den so ll. Bei den Behinder tenorganisatio  nen
ist die Diskussion darüber vo ll im Gange.

Meiner Meinung nach gibt es drei G ründe
dafür, die Initiative nicht zurück zu ziehen und
eine Vo lksabstimmung (möglicher Termin: Mai
2003) darüber anzustreben.
Erstens: Das vorgeschlagene Gesetz ist un-
genügend und demzufo lge müssen gewisse mi-
nimale G rundrechte in der Verfassung veran-
ker t werden. Zweitens: Die Durchführung ei-
ner Eidgenös sischen Vo lksabstimmung bietet
eine einmalige Gelegen heit zu einer dr ingend
notwendigen Sensibilisierung für unsere
A nliegen landesweit im Rahmen der
A bstimmungskampagne. Schon allein aus die-
sem G rund würde sich eine so lche Kam pagne
lohnen, auch wenn die Initiative abgelehnt
werden so llte. Erfahrungsgemäss werden 95
von 100 Vo lksinitiativen abgelehnt. A ber im-
mer haben sie w ichtige Diskussionen und
Sensibilisie run gen zu aktuellen gesellschaftspo -
litischen A nliegen ausgelöst. Zudem hat eine
Meinungs umfrage gezeigt, dass diese Initiative

zu den wenigen gehör t, welchen eine gewisse
C hance eingeräumt werden kann.

Drittens: Die A ngst vor unzumutbaren Fo lgen
der Initiative (Mehrkosten, überbordende
Forderungen usw.) ist über tr ieben. Unser po li-
tisches und rechtliches System bietet ausrei-
chend Gewähr, dass Behinder te nicht auf
Kosten von anderen Interes sen bevor teilt
werden oder dass der Rechtsgrund satz der
Verhältnismässigkeit missachtet w ird.
Hingegen ist ein verbesser ter Schutz der
Interes sen der Behinder ten mehr als gerecht-
fer tigt. Heute werden die G rundrechte von
Behinder ten zuwenig oder o ft gar nicht be-
achtet.

G erade im Bereich Bauen sehen w ir, dass
Gesetze allein noch nicht automatisch die
Respektierung der Behinder tenanliegen garan-
tieren. Vergleichba re baugesetzliche
Regelungen w ie sie das BehiG  vorsieht existie-
ren bereits in den meisten Kanto  nen. Dor t
werden sie jedoch nur zu etwa 40% eingehal-
ten und durchgesetzt. Eigentlich ein skandalö -
ser Vo llzugsnot stand! Einerseits fehlt es an
Klage- oder Ein sprache möglichkeiten und an-
dererseits mangelt es am erforderlichen
Bewusstsein und Willen bei den verantwor tli-
chen Baubewilli gungs   behörden.
G enau hier könnte uns ein sensibilisierender
A bstimmungskampf einen entscheidenden
Schritt weiterbr ingen. Die Vermeidung und
Beseitigung von diskr iminierenden baulichen
Barr ieren im A lltag muss zur
Selbstverständlich keit und einem anerkannten
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Zur Aufwertung von Kernzonen
wird an vielen Orten im öffentli-
chen Raum der individuelle Motor-
fahrzeugverkehr verboten oder
stark eingeschränkt. Anstelle da-
von sollen attraktive Fussgänger-
oder Mischverkehrszonen ge-
schaffen werden. Meist hat dies
eine Neugestaltung der Verkehrs-
flächen zur Folge. Niveauunter-
schiede, die zur Trennung von
Fussgänger- und motorisiertem
Verkehr dienten, werden aufgeho-
ben. Flächen, die für eine be-
stimmte Nutzung oder Wegfüh-
rung vorgesehen sind, werden oft
nur noch durch unterschiedliche
Strukturen oder Kontraste ange-
zeigt. Als prägendes Gestaltungs-
element kommt dabei der Mate-
rialwahl eine besondere Bedeu-
tung zu. Im Speziellen, wenn es
sich um Flächen in historischer
Umgebung handelt. Oft wird eine
Pflästerung mit Natursteinen in
den verschiedensten Varianten
als historiengerechtes Material für
Strassen und Plätze ausgewählt.

Aufwertung für das Auge –
Abwertung für die Nutzung
Beläge mit Natursteinpflästerun-
gen weisen aber eine unebene
rauhe Oberfläche mit grossem Fu-
genanteil auf und verursachen da-
durch «Behinderungen»zum
Nachteil für die unterschiedlich-
sten Teile der Bevölkerung. Be-
sonders gravierend wirken sich
die Behinderungen für Menschen
mit einer körperlichen oder Seh-
behinderung aus.

Nachteile für Gehbehinderte
Gehbehinderte und ältere Men-

schen bleiben mit den Füssen und
Gehstöcken an den Steinen hän-
gen. Verwenden sie einen Rolla-
tor, lässt sich der nur mit viel
höherem Kraftaufwand schieben
und verunsichert durch die ver-
minderte Standsicherheit und das
unruhige Fahrverhalten.

Nachteile für Sehbehinderte
Sehbehinderte Menschen, die den
Langstock für ihre Orientierung
brauchen, bleiben mit der Stock-
spitze in den Dellen und Fugen
hängen. Zudem ist die Trittsicher-
heit beeinträchtigt. Die Flächen
weisen keine taktil erkennbaren
Unterschiede auf und verunmögli-
chen eine Orientierung.

Nachteile für Rollstuhlfahrer
Für Rollstuhlfahrer sind nebst dem
erheblich grösseren Fahrwider-
stand und unruhigen Fahrverhal-
ten die starken Vibrationen, die
durch die rauhe Oberfläche ent-
stehen, problematisch. Sie haben
ganz verschiedene Auswirkungen.
Sie können bei bestimmten Behin-
derungsarten starke teils schmerz  -
hafte Spasmen auslösen, die das

sichere Sitzen und Bedienen des
Rollstuhls massiv beeinträchtigen.
Bei Menschen mit Blasenschwä -
che lösen sie das Bedürfnis für ei-
nen vorzeitigen WC-Besuch aus
oder im schlimmsten Fall eine In-
kontinenz.

Nachteile für …
Nachteile bei der Nutzung erge-
ben sich aber nicht nur für Men-
schen mit einer Behinderung. Ei-
ne Behinderung bilden Pflästerun-
gen auch für Benutzer von Bugi-
kinderwagen, Einkaufswägelchen,
Stöckelschuhe, Materialtranspor-
te, Rollerblades, Kleinkindervelos
usw. Bei all diesen Nachteilen
sind Forderungen nach einer be-
hindertengerechten Gestaltung
von Strassen, Wegen und Plätzen
auch in historischer Umgebung
mehr als berechtigt. Dies um so
mehr, wenn in Betracht gezogen
wird, dass all diesen Nachteilen
bei den verschiedenen Nutzer-
gruppen kein einziger funktionaler
Vorteil gegenüber steht! Pflaster-
steinbeläge haben lediglich einen
hohen emotionalen Wert. Zudem
werden beträchtliche Mehrkosten
in Kauf genommen. Für eine Be-
hindertengerechte Gestaltung hin-
gegen, d.h. für eine bessere Nutz-
barkeit, gelten Mehrkosten schnell
einmal als unzumutbar.
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Pflästerungen: Schön nachteilig!
(br)  Natursteinpflästerung und eine behindertengerechte Oberflächenge-
staltung von Strassen und Plätzen – ist das überhaupt möglich? Warum
es möglich sein muss und wie geeignete Lösungen aussehen können,
zeigt das Beispiel von Stein am Rhein.

A ussenräume

In der Altstadt von Stein am Rhein



Einsichtiges Stein am Rhein
Dass Pflästerungen nicht nur
schön sind, sondern auch Proble-
me ergeben, haben auch die
Behörden und Planer im histori-
schen Städtchen Stein am Rhein
gemerkt. In der ganzen Altstadt
sollten in mehreren Etappen die
Strassen, Gassen und Plätze ge-
pflästert werden. In einer ersten
Etappe wurden eine Seitengasse
und ein Stück der Hauptgasse
flächendeckend gepflästert. Nur
der Bereich der Hauptgasse er-
hielt in der ersten Etappe einen
breiten flachen Rinnstein aus ge-
frästen und geflämmten Quarz-
sandsteinplatten.

Von Seite der Behinderten bildete
sich Widerstand gegen das Pro-
jekt der flächendeckenden Pläste-
rung der Altstadt. Sie wollten eine
Verschlechterung der Nutzbarkeit
nicht einfach hinnehmen. Die For-
derung nach einer Behindertenge-
rechten Gestaltung der Strassen-
beläge gab den Behörden Anlass,
die Strassenbenutzer auf den be-
reits gebauten Flächen genauer
zu beobachten.

Den Passanten auf die Füsse
geschaut
Die Untersuchungen zeigten, dass
in der Hauptgasse ältere Men-
schen häufig die flache breite
Wasserrinne als Gehfläche be-
nutzten. Erst recht, wenn sie Hil-
fen wie Gehstöcke oder einen
Rollator benutzten. Ja sogar die
Rollstuhlfahrer fuhren meist mit
den Rädern einer Seite auf dem
breiten Rinnstein.
Diese Beobachtungen führten den
Behörden deutlich vor Augen, wie
berechtigt die Forderungen nach
einer besseren Behindertenge-
rechten Gestaltung der Gassen
und Plätze war.

Aus ästhetischen Gründen wollten
sie jedoch keine ebenen Weg-
flächen aus gefrästen Platten oder
Asphalt einbauen. Zusammen mit
dem Steinlieferanten entwickelten
sie eine eigene Lösung. Die Pfla-
stersteine für die ebenen Weg-
streifen von ca. 1.2 Meter Breite
wurden auf der Oberseite gefräst
und geflämmt und mit möglichst
wenig Fugenanteil verlegt.
Die Wegstreifenkanten sind, aus-
ser beim Anschluss an einen
Rinnstein, über ein bis drei Stein-
breiten ausgefranst gestaltet. Da-
durch hebt sich der Wegstreifen
kaum wahrnehmbar von den übri-
gen gepflästerten Flächen ab.
Die so entstandene Belagsober-
fläche kann als geeignete Behin-

dertengerechte Oberfläche be-
zeichnet werden. Der kaum vor-
handene Kontrast zu den übrigen
Flächen bleibt jedoch als ein er-
heblicher Nachteil für sehbehin-
derte Menschen. Noch zwei be-
deutende Mängel weisen die ge-
flämmtem Wegstreifen von Stein
am Rhein auf: Sie sind nicht
durchgängig geführt von Asphalt-
zu Asphaltstrasse und nicht unter-
einander vernetzt.
Das Thema Beläge wird auch in
der überarbeiteten Broschüre
«Stassen, Wege, Plätze» ausführ-
lich behandelt. Die neue Publikati-
on wird Anfang 2003 erscheinen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt ei-
nen Vergleich der verschieden -
artigsten Bodenbelagsarten.
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A ussenräume

Wegkante zwischen ungeeignetem und rollstuhlgeeignetem Belag

Belagsart Bewertung

Bituminöse Deckschichten gut
Beton / Zement gut
Kunststein / Kunststeinplatten geeignet
Chaussierung geeignet
Betonsteinpflästerung geeignet
Klinkerpflästerung geeignet
Natursteinpflästerung
•  geflammt geeignet
•  bruchroh ungeeignet
Natursteinplatten
•  geflammt geeignet
•  bruchroh ungeeignet
Kies / Sand
•  verdichtet bedingt geeignet
•  locker ungeeignet
Rasengittersteine ungeeignet



Wahrnehmung von Kontrasten
Als Kontrast bezeichnet man den
Leuchtdichteunterschied zweier
Flächen. Dieses Verhältnis wird
bestimmt durch den Reflexions-
grad einer Fläche, welche das sie
treffende Licht reflektiert und ans
Auge weiterleitet. Ob viel oder we-
nig Licht auf die Fläche auftrifft,
hat auf den Kontrast  keine Aus-
wirkung. Anders verhält es sich
mit der Wahrnehmung. Ein Kon-
trast, der bei hohem Beleuch-
tungsniveau gut sichtbar ist, wird
bei tiefem unter Umständen nicht
mehr wahrgenommen. In einer
Schule für sehbehinderte Kinder
in Stuttgart hat man bei Versu-
chen mit Treppenmarkierungen
festgestellt, dass im Keller, wo die
Treppe aus dunklen Keramikplat-
ten bestand und ein sehr tiefes
Beleuchtungsniveau herrschte,
die selbe Markierung nicht sicht-
bar war, welche im hellen Trep-
penhaus sehr gut beurteilt wurde.

Schwellenkontrast
Als Schwellenkontrast bezeichnet
man jenen Kontrast, der notwen-
dig ist, um zwei Flächen vonein-
ander zu unterscheiden. Die Kon-
trastempfindlichkeit ist abhängig
von der Leuchtdichte (Candela
pro m2). Zwischen 102 cd/m2 und
104 cd/m2 ist die Unterschieds-
empfindlichkeit am Grössten. Mit
zunehmendem Alter verändert
sich die Kontrastempfindlichkeit.
Mit 60 Jahren liegt der Schwellen-
kontrast dreimal höher als mit 20.

DIN 32975 «Optische Kontraste im
öffentlich zugänglichen Raum»
Gemäss Entwurf zur neuen DIN
32975 «Optische Kontraste im öf-
fentlich zugänglichen Raum»
müssen Informationen immer zwei
Sinne von Hören, Sehen und Ta-
sten ansprechen. Kernstück der
Norm ist ein Prioritätenmodell zur
Bestimmung der notwendigen
Kontraste, Leuchtdichten und
Grössen von Schrift oder Bildzei-
chen. Informationen zur Warnung
sollen am Stärksten hervorgeho-
ben werden, solche mit Entschei-
dungsfunktionen wie Fahrplan,
Strassenschilder am Zweitstärk-
sten und Informationen mit Leit-
funktion am Wenigsten stark (vgl.
Tabelle). Kontrovers wird das Pri-
oritätenmodell für Beschriftungen
beurteilt. Für eine optimale Les-
barkeit von Beschriftungen sollte
immer ein möglichst grosser Kon-
trast verwendet werden. Zu Dis-
kussionen Anlass geben auch die
in der Norm geforderten Leucht-
dichten.

Leuchtdichten und Beleuchtungs-
stärke
Nach SN 150 912-2 müssen z.B.
Treppenhäuser mit 100 Lux aus-
geleuchtet werden. Anhand des
Leuchtdichtekoeffizienten lässt
sich daraus für eine weisse Trep-
penmarkierung eine Leuchtdichte
von ca. 20 cd/m2 berechnen.

Damit eine weisse Linie mit Warn-
funktion die in der neuen DIN
32975 vorgegebene Leuchtdichte
von 300 cd/m2 aufweist, muss sie
mit ca. 1500 Lux beleuchtet wer-
den. Dies ist im öffentlichen Raum
eher unrealistisch, zeigt aber,
dass, zusätzlich zum optimalen
Kontrast, eine gute Ausleuchtung
von Markierungen und Informatio-
nen unbedingt erforderlich ist.

Wahrnehmung – Orientierung – Sicherheit
(es)  Unter diesem Titel fand vom 26. bis 28. September in Leipzig eine
Tagung des Arbeitskreises Umwelt und Verkehr des Verbandes der deut-
schen Sehbehindertenpädagogen (Mobilitätslehrer) statt. Beleuchtung,
Lichttechnische Messungen, Farb psychologie, Fluchtwegmarkierungen
und der Stand der Normungsarbeit einer neuen DIN 32975 «Optische Kon-
traste im öffentlich zugänglichen Raum» wurden in verschiedenen Zu-
sammenhängen dargestellt und in Workshops veranschaulicht. Hier nun
einige Aspekte und Erkenntnisse der Tagung, kurz dargestellt.
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Sehbehinderte

Prioritätenmodell nach DIN 32975 – Entwurf

Priorität 1 2 3

Funktion Warnung Entscheidung Leitfunktion

Beispiel Notausgang Fahrplan Weg

Schriftgrösse pro Meter Betrachtungsabstand:
Bildzeichen 36 mm 36 mm 18 mm
Schriftzeichen 36 mm 18 mm 14 mm

Leuchtdichte [cd/m2] 300 - 500 30 - 300 3 - 30

Kontrast 0.83 - 0.99 0.5 - 0.83 0.28 - 0.5

Beleuchtungsstärken [Lux]

Tageslicht (Sonne) bis 100 000
Tageslicht (bedeckt) bis 20 000

Innenraumbeleuchtung nach
SN 150 912-2 [Lux]

Gänge, Treppenhäuser 100
Ausstellungsräume 300
Büroarbeitsplätze 500

Leuchtdichteniveau im Strassen-
raum nach SN 150 907

Verkehrsreiche Plätze,
gemischter Verkehr,
Einmündungen etc. 4 cd/m2

Erschliessungsstrassen,
Wohnstrassen 0.25 cd/m2



Farbkontrast
Bei der Auswahl von Farben ist
neben dem Grauwertkontrast, der
immer eingehalten werden muss,
da viele Sehbehinderte auch an
Farbsinnesstörungen leiden, auch
die Farbpsychologie zu beachten.
Gelb-Schwarz z.B. wird in der Re-
gel mit Warnung in Verbindung
gebracht, Rot mit Gefahr oder
Rettung, Blau mit Hinweisen,
Gleisnummern und Grün mit Si-
cherheit, Fluchtwegen. Die Wahr-
nehmung geht dabei immer von
Hypothesen aus, welche beim Su-
chen einer Information überprüft
werden. Informationen werden
schneller erkannt, wenn sie diese
Erfahrungen berücksichtigen.

Leuchtdichteverteilung
Die Leuchtdichteverteilung im
Raum gibt Aufschluss über Kon-
traste und Blendung. Um Blen-
dung zu vermeiden, sollen Leucht-
dichteunterschiede im Blickfeld
das Verhältnis von 1 zu 10 nicht
überschreiten. An der Tagung in
Leipzig wurde ein Leuchdichte-
messgerät demonstriert, welches
zur Beurteilung von Beleuchtung,
Blendfreiheit und Kontrasten be-
stehender Anlagen sehr interes-
sant ist. Mit einem speziellen Fo-
toaparat werden vier Bilder mit un-
terschiedlicher Belichtungszeit
aufgenommen und diese Daten in
einem Computerprogramm ausge-
wertet. Auf dem Bildschirm wird
die Ansicht so dargestellt, dass
den verschiedenen Leuchtdichten
Bereiche des Farbspektrums zu-
geteilt sind. Die Helligkeit einzel-
ner Flächen wird damit farblich
abgebildet. Bewegt man die Maus
auf dem Bildschirm, wird für jeden
Punkt die dazugehörige Leucht-
dichte angegeben. Zwei Flächen
können ausgewählt und ihr Kon-
trast berechnet werden. Da das

Bild fotographisch festgehalten ist,
kann auch später nachvollzogen
werden, wie ein Kontrast ermittelt
wurde. Diese Kamera der Firma
Technoteam (Rollei d30 flex) ist
jedoch mit ca. 6000 Euro teuer.

Kontrastbestimmung
Eine einfache Art, den Kontrast
zweier Flächen zum Beispiel bei
der Materialwahl ohne Leuchtdich-
temessgerät zumindest annähe-
rungsweise zu ermitteln, wurde in
einem Workshop aufgezeigt. An-
hand von Farbtafeln, welche die
Reflexionswerte verschiedener
Farben angegeben, lassen sich
die Reflexionswerte von zwei Flä -
chen bestimmen. Daraus kann der
Kontrast mit folgender Formel be-
rechnet werden: K = r1 - r2 / r1 + r2.
Diese Berechnung kann aber aus-
schliesslich für diffus reflektieren-
de, also für matte Oberflächen an-
gewendet werden. Für genaue
Resultate empfielt sich immer eine
Messung der Leuchtdichten, um
den Kontrast zu bestimmen.

Fluchtwege
Ein Referat befasste sich mit den
Anforderungen an Fluchtwegmar-
kierungen. Neben den erforderli-

chen Kontrasten für Fluchtweg-
symbole wird in den (deutschen)
Normen auch die Ausleuchtung
derselben durch die Notbeleuch-
tung vorgeschrieben. Um eine
ausreichende Leuchtdichte zu er-
zielen, eignen sich insbesondere
selbstleuchtende Symbole. Die
Erkennungsweite für selbstleuch-
tende Zeichen ist bei gleicher Ret-
tungszeichenhöhe zudem doppelt
so gross wie bei angeleuchteten
Zeichen.
Eine weitere Problematik stellt die
Rauchbildung dar. Während im
rauchfreien Raum die Zeichen
über der Türe zur Orientierung gut
platziert sind, da sie auch über
andere Menschen hinweg sichtbar
sind, liegt im Brandfall die rauch-
freie Zone in Boden nähe. Das
Leitsystem muss demnach dop-
pelt ausgeführt werden, damit in
beiden Fällen der Rettungsweg
erkennbar ist. Nach dem Grund-
satz, immer zwei Sinne anzuspre-
chen, müssten Fluchtwege zu-
sätzlich entweder akustisch oder
taktil gekennzeichnet werden.

Darüber sind bisher jedoch keine
Systeme oder Erfahrungen be-
kannt.
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Sehbehinderte

Leitsystem im Hauptbahnhof Leipzig, visueller und taktiler Kontrast
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Komfortabel bewegt
Als «platzsparende und preisgün-
stige Alternative zu Unter- und
Überführungen» wurde im Schwa-
benländle eine «Peoplemover»
(deutsch: Personenbeweger) ge-
nannte Anlage in Betrieb genom-
men, die in den ersten 9 Monaten
bereits 150 000 Fahrten absolviert
hat. Die von weit her sichtbare,
auffallende, portalartige Konstruk-
tion besteht aus zwei baugleichen
Lifttürmen, die an ihren Köpfen
durch einen Fachwerkträger mit-
einander in Verbindung stehen.

Die Fahrt beginnt wie bei einem
gewöhnlichen Aufzug. Hat die Ka-
bine jedoch einmal eine gewisse
Höhe über Boden erreicht, geht
die Vertikal- in eine Horizontalbe-
wegung über, fliessend und ohne
Unterbrechung. Eine spezielle
Führungsschiene und modernste
Steuerungstechnik machen dies
möglich. Unter der sich nun wie
eine Hänge-/Schwe be bahn bewe-
genden Kabine rauscht der Ver-
kehr auf der stark frequentierten
Bundesstrasse 312 hindurch. Am
anderen Ende der Brücke ange-
kommen, gleitet die Kabine in den

Info
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Der kleine Dictator
Der DHM 300 ist ein relativ neuer
Personenaufzug für den «Hausge-
brauch». Mit vollem Namen heisst
er «Dictator Home Model 300».
Mit einer Nutzlast von nur 300 kg
handelt es sich um einen «kleinen
Diktator». Er kann entweder in ei-
nen bestehenden Schacht einge-
baut oder zusammen mit dem
passenden Dictator-Schacht
(selbsttragend) realisiert werden. 
Als 4-Personen-Lift konzipiert, be-
fördert er mit einer Geschwindig-
keit von 0.15-0.20 m pro Sekunde
eine Nutzlast von maximal 300 kg
über 10.5 m. Wie alle seine Kon-
kurrenten hat auch der DHM 300
eine Kabine, die keine Rollstuhl-
gängigkeit nach Norm besitzt,
denn mit Standardmassen von 90
cm für die Breite und 120 cm für
die Tiefe fehlen ihr jeweils 20 cm.
Jedoch wurde uns versichert,
dass die für einen Rollstuhl wichti-
ge Kabinentiefe (zu Ungunsten
der Breite) auch mit 140 cm ange-
boten werden könnte.
Von Vorteil bei Nachrüstungen ist
der geringe Platzbedarf. Der Stan-
dardversion genügt schon eine
Fläche von 1.09 m x 1.485 m.

Portimex 8112  Otelfingen
Tel. 01 845 05 69

Schacht und erreicht nach weni-
gen Sekunden den Boden. Eine
Fahrt über die 4 spurige Verkehrs-
ader dauert nur 30 Sekunden. Da
pro Fahrt bis zu 8 Personen beför-
dert werden können, gibt der Her-
steller die Kapazität pro Stunde
(bei insgesamt 15 Minuten Warte-,
Ein- und Aussteigezeit) mit maxi-
mal 700 Personen an.
Der Platzbedarf beträgt nur 6 m2
pro Liftturm. Die Kabine ist geräu-
mig genug, um Personen, die die
Strasse mit Velo, Scooter, Roll-
stuhl, Einkaufs- oder Kinderwagen
überqueren müssen, zu beför-
dern. Höhe und Spannweite der
Anlage sind flexibel und können
de örtlichen Gegebenheiten ange-
passt werden, Grenzen setzt nur
die Statik. Aufgrund des hohen
Vorfertigungsgrades ist die Kon-
struktion in 8 Stunden aufgestellt.
So werden verkehrsbehindernde
Bauarbeiten auf ein Minimum re-
duziert und schon nach 3 Tagen
ist die Anlage betriebsbereit.

Schmid Masch.  GmbH & Co. KG
D-72820  Sonnenbühl
Tel. 0049 7128 9240
www.schmid-peoplemover.de

Produkte

Lift

Peoplemover – eine bemerkenswerte «Überbrückung der anderen Art»

Nachträglich eingebauter 
«Dictator» im Treppenhaus
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einfache Handhabung der Türen.
Bei der Ausführung SMw sind die
Türflügel mit einer Wasser-Rück-
laufrinne versehen, um bei geöff-
neter Tür das von der Scheibe ab-
laufende Wasser aufzufangen und
in die Duschentasse zu leiten. Die
vertikale Abdichtung der Türen
wird durch Alu-Magnetleisten ge-
gen Spritzwasseraustritt optimiert.

Badewell  AG www.badewell.ch
6210  Sursee 041 925 00 00

Flüssigkunststoff
als Abdichtung
Ein wichtiges Detail bei boden-
ebenen Duschen, insbesondere
wenn sie mit keramischen Platten
konventionell ausgeführt werden,
ist die sichere Abdichtung des Ab-
laufs und der übrigen Anschluss-
Flächen. Wir haben in früheren
Bulletins über verschiedene im
Handel erhältliche Plattenmodul-
Komplettsysteme berichtet, mit
denen dieses Problem umgangen
werden kann. Doch es gibt noch
Bauherren, die überhaupt keine
Begeisterung für ein solches An-
gebot zeigen.
Die Firma Scherrer, seit vielen
Jahren bekannt für ihre Bleitasse
zur Abdichtung von Duschberei-
chen, hat ein Produkt der Firma-
Dykerhoff, einer bekannten Grös-
se in der Bauchemie, in ihr Sorti-
ment aufgenommen.
Es handelt sich um eine Flüssigfo-
lie aus PU (Polyurethan) FK-Pre-
ne, die in zwei Anstrichen auf bau-
seits sauber abtaloschierten Un-
tergrund aufgebracht wird. Plat-
tenkleber und Platten können so-
dann auf die ausgehärtete PU-
Schicht aufgebracht werden.

Jakob Scherrer Söhne  AG
8027  Zürich 01 208 90 40

Steingranulate
für Böden & Wände
Im Prinzip und im Wesentlichen
kann eine rollstuhlgängige Du-
sche aus einem mit 1-2% ins Ge-
fälle gelegten Boden mit Ablauf
bestehen. Wichtig ist, dass der
Belag wirklich dicht ist und die ge-
samte Wassermenge sicher in
den Ablauf gelangt. Wir kennen
solche Konstruktionen, die entwe-
der mit keramischen Platten, Bitu-
men oder Folien aus PVC als
Gehbelag realisiert werden.
«Bodarto» ist ein neuer minerali-
scher Belag für Wände und Bö-
den in Innenräumen. Das mit licht-
echten Pigmenten eingefärbte 
Natursteingranulat ist UV-bestän-
dig und vergilbungsfrei. Nach Be-
handlung mit «Bodarto-Finish» ist
die Oberfläche spritzwasserfest
versiegelt. Die dadurch erlangte
Nassraumeignung macht Bodarto
auch im Duschenbau interessant.

Auf Unterlagsböden aus Zement
oder Gipsanhydrit werden 4-5 mm
Granulat, auf Leichtbautrennwän-
de oder Zementgrundputze 1.5
mm bis 2 mm fugenlos bis 30 m2

aufgebracht.
Die umfangreiche Farbpalette er-
füllt so manche Designwünsche.

Muri + Partner  AG  www.bodarto.ch
8805  Richterswil       043 888 10 80

Info
Fachstelle

Produkte

Bad

Glastüren für boden-
ebene Duschen
Ob einem flexiblen Vorhang oder
einer starren Wand der Vorzug
gegeben wird, hängt oft auch vom
Geldbeutel ab. Ist der Entscheid
für die teurere Variante einmal ge-
troffen, darf nicht vergessen wer-
den, dass auch der Zugang zur
Dusche 80 cm breit sein muss,
soll der Duschenbereich rollstuhl-
gängig sein. Auch sollte keine
Türschwelle die Zufahrt erschwe-
ren. Die Firma Reichel hat Türen
im Angebot, die beiden Anforde-
rungen gerecht werden.

Reichel-Duschabtrennungen gibt
es in Echtglas- oder Kunststoff-
Ausführung für Viereck-, Halb-
rund- und Viertelkreiswannen, ent-
weder mit Drehflügel-, Schiebe-,
Pendel- oder Falttüren.

Verschiedene Türabdichtungssy-
steme unterscheiden die einzel-
nen Typenreihen voneinander.
Die Türen können zum Beispiel
mit dem patentierten Waterstop-
Liftsystem WLS ausgestattet wer-
den. Die variable Abdichtung im
Bodenbereich in Verbindung mit
einer (8 mm-) Anhebe-Absenkvor-
richtung erlaubt die leichte und

Pendeltür mit WLS

Bodarto-Dusche
aus Steingranulat
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Rollstuhlgängige
Kunststoffdusche
Die Atlantis System GmbH im
rheinländischen Brühl hat sich auf
die Herstellung superflacher Du-
schentassen für bodenebenen
Einbau spezialisiert. Bei der Ent-
wicklung aller Modelle waren Roll-
stuhlgängigkeit und Montage-
freundlichkeit vorrangig.
BFD-Modelle aus 5 mm starkem,
durchgefärbtem Acryl werden
komplett mit Trägerelement aus
Hartschaum, Rundum-Dichtungs-
kragen und Ablaufkörper als Gan-
zes an den Einbauort geliefert.

Das Material des 12 cm breiten
Dichtungskragens verbindet sich
problemlos mit den meisten der
verwendeten Flüssigfolien und
Plattenkleber. Der je nach Modell
50 mm bis 120 mm breite Tassen-
rand ist leicht nach innen abge-
schrägt und fällt dann in einer
sanft gerundeten Wasserschwall-
kante um 12 mm ab, was für eine
Person mit Rollstuhl einen kaum
merklichen Absatz bedeutet.

Als Option werden rutschhem-
mende Oberflächenvergütungen
angeboten: im Standbereich der
Duschfläche kann die Haftung
durch «Antislip» (Quadratmuster)
verbessert werden, bei «Progrip»
ist die gesamte Oberfläche mat-

tiert und verspricht erhöhte
Rutschhemmung für Nutzer und
Begleitperson.
Die Einbautiefe aller 10 Modelle –
von der 80 x 80 cm- bis zur 120 x
120 cm-Ausführung, von der Fün-
feck- bis zur Viertelkreis-Variante
– ist nicht grösser als 50 mm,
einschliesslich Trägerelement
wohlgemerkt. Das erleichtert ge-
wiss einen nachträglichen Einbau.
Aber  entscheidend ist, dass an
Gefälleestrich, Plattenschneiden
und spezielle Abdichtungsmas-
snahmen kein Gedanke ver-
schwendet werden muss.

Atlantis System GmbH
D-50321  Brühl 00492232 945 790

Stell die Badewanne
an die Wand …
… ich will jetzt duschen! So könn-
te es in einem Haushalt tönen, wo
für die Körperreinigung ein «Du-
bamat» zur Verfügung steht.
Duschen oder Baden? Das ist die
Frage, die oft schon in der Pla-
nungsphase beantwortet werden
muss, wenn der Platz für eine
Duschwanne und eine Badewan-
ne nicht ausreicht. 
Auch im Rahmen einer individuel-
len Anpassungsmassnahme be-
steht bisweilen Unsicherheit darü-
ber, ob auf die bestehende Bade-
wanne zugunsten einer (rollstuhl-
gängigen) Dusche verzichtet wer-
den soll. Bei bestimmten Krank-
heiten ist es zum Beispiel wichtig,
dass die Möglichkeit besteht, zu
Hause ärztlich verordnete, thera-
peutische Bäder zu nehmen.
Es grenzt schon fast an ein Wun-
der, wenn auf einer Fläche von
nur 93 cm x 170 cm sowohl eine
Dusch- als auch eine Badewanne
jederzeit verfügbar ist!
Während des Badens in einer nor-

mal tiefen Wanne (Innenabmes-
sungen 55 cm x 150 cm, Doppel-
wand isoliert!) stehen ihre Laufrä-
der auf dem Rand der Duschen-
tasse (aus Sanitäracryl).
Durch Schalterbetätigung tritt ein
hinter der Seitenwand angebrach-
ter Elektromotor in Aktion. Sobald
die Badewanne ihre vertikale Po-
sition erreicht hat – eventuell noch
vorhandenes Badewasser lässt
man vorher besser ablaufen – ist
die Duschwanne zugänglich. Die
Badewanne entwässert über die
Duschwanne. Mit 90 cm x 120 cm
bietet diese relativ viel Bewe-
gungsfreiheit.
Rollstuhlgängigkeit ist nur gege-
ben bei versenktem Einbau der
Anlage (siehe Bild). Als zusätzli-
che Massnahme ist ein stabiler
Rost einzupassen, denn im gün-
stigsten Fall ist die Duschentasse
13 cm tief (Standard 18 cm). Für
Rollstuhlbenutzer ausreichend
breite Schiebetüren gehören zum
Lieferumfang und schliessen den
Dubamat zum Raum hin ab. Falls
gewünscht, kann in der Kabine
auch ein Klappsitz angebracht
werden.

Dubamat  GmbH www.dubamat.ch
6285  Hitzkirch 041 917 21 74

Info
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BFD-Dusche 120 cm x 120 cm

Dubamat:
Duschentasse

&
Badewanne
auf Knopfdruck
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Vakuum-Wärmedäm -
mung – superdünn
Begehbare Flachdächer über be-
wohnten Räumen benötigen eine
ausreichende Wärmedämmung.
In vielen Fällen entstehen dadurch
bedeutende Niveauunterschiede
zwischen Innen und Aussen und
als Folge im Türbereich so hohe
Schwellen, die sich Rollstuhlfah-
rern (gelegentlich auch Gehbehin-
derten) als unüberwindbare Hürde
präsentieren. Sicher kann dem
schon in der Rohbauplanung ein
Riegel geschoben werden, aber
ein Geschossdeckenversprung in
den darunterliegenden Räumen
ist meistens unerwünscht. Die Lö-
sung wäre, mit einer weniger
dicken Wärmedämmung den ge-
forderten U-Wert einzuhalten.

Auf einer Technologie, die bisher
Anwendung im Kühl- und Gefrier-

gerätebau fand, basiert die Wir-
kung der Vacuum-Dämmplatte:
das Kernmaterial, ein minerali-
sches, sehr mikroporöses Pulver
(z.B. pyrogene Kieselsäure), wird
in einer Vakuumkammer in eine
dichte Aluminium-Verbundfolie
eingeschweisst. Diese Schicht hat
eine Wärmeleitfähigkeit, die um
einen Faktor 5 bis 10 geringer ist
als die von herkömmlichen
Dämm  stoffen. Das bedeutet, dass
die Dicke der Wärmedämmung
aus vacucomp um diesen Faktor
geringer sein kann.

Anschlüsse an Dachränder und
Durchdringungen müssen mit her-
kömmlichen Dämmmaterialien
gelöst werden. Auf Spezialformate
wird ein Zuschlag von 25% erho-
ben.

ZZ Wancor www.zzwancor.ch
8105  Regensdorf      01 871 32 32

Flache Rinne aus
verzinktem Stahl

Der Rinnenhersteller Bauder, be-
kannt als Steil-, Flach- und Grün-
dachsysteme-Spezialist, bietet mit
der Entwässerungsrinne H 50 ein
Grundelement 100 x 15 x 5 cm
(L/B/H) mit dazu gehörendem
Stegrost, das als Einfachrinne oh-
ne Höhenverstellung eingesetzt
werden kann. In Verbindung mit
dem Höhenverstellset 60/90, be-
stehend aus 4 Füssen, die im Ab-
stand von 10 cm am Rinnenkörper
montiert werden können und stu-
fenlos justierbar sind, wird aus
dem Grundelement ein Ablauf, der
selbst auf unebenem Untergrund
exakt ausgerichtet werden kann.
Zusätzliche Kiesleisten werden
nicht benötigt, die einfach auf-
steckbaren Endkappen verhindern
das Eindringen von Splitt und ähn-
lichem Material.

H 50 kann im begehbaren Bereich
überall dort eingesetzt werden, wo
Oberflächen und /oder Sickerwas-
ser schnell und gezielt abgeleitet
werden muss. Die Rinne eignet
sich damit gleichermassen für die
Entwässerung von Flachdächern
(Terrassen), Balkonen und Loggi-
en. Aufgrund der geringen Ein-
bautiefe von nur 50 mm ist auch
ein Einsatz im Duschenbereich
vorstellbar.

Paul Bauder  AG www.bauder.de
6343  Rotkreuz 041 798 00 10

Info
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Terrassen

mit vacucomp mit herk�mmlichen

Bauder
H 50



Eine dumme Frage, nicht wahr?
Sie haben Hunger und möchten
etwas essen. Sie sind müde und
wollen einen Kaffee trinken. Sie
müssen auf die Toilette. Sie
möchten die Zeitung lesen. Sie
wollen nicht allein zu Hause
hocken. Sie wollen nach einer
Versammlung noch das gemütli-
che Zusammensein pflegen. Sie
warten auf den nächsten Zug. Sie
haben eine Familienfeier, ein Ge-
schäftsessen, eine Verabredung,
eine Beerdigung, ihr Gottenkind
wird konfirmiert, Ihre Arbeitskolle-
gin gibt eine Abschiedsparty … es
gibt der Gründe unendlich viele,
warum ein Mensch ein Gastlokal
aufsucht.

Wurden Sie schon je daran gehin-
dert, in ein Restaurant, ein Café,
eine Bar, eine Beiz usw. einzutre-
ten? Hat man je zu Ihnen gesagt:
«Wir bedauern sehr, aber wir kön-
nen Sie hier nicht bedienen!»? In
Südafrika z.B. war das viele Jahr-
zehnte lang die gängige Praxis
gegenüber Menschen mit nicht-
weisser Hautfarbe. Mit Abschaf-
fung der Apartheidpolitik wurde
das verboten. Uns Rollstuhlfah-
renden sagt man das natürlich
nicht so direkt. Und doch bedeutet
schon eine Schwelle oder eine
Treppe vor dem Eingang genau
das Gleiche: Wir bedauern, aber
hier können Sie nicht hinein!

Ist es für Sie auch sehr oft beque-
mer, auf Gesellschaft zu verzich-
ten und nach Hause zu fahren?
Für uns Rollstuhlfahrende ist das
so: Wir verzichten oft darauf, da-
bei zu sein und mitzumachen, weil
uns der Aufwand eines Restau-
rantbesuchs zu gross ist: weil es
einfach nicht lustig ist, sich im
Voraus telefonisch anzumelden,

weil es sehr unangenehm ist, sich
von anderen Treppen hinauf- oder
hinunter hieven zu lassen und weil
es manchmal wirklich nicht drin
liegt, stundenlang ohne Toiletten-
gang zu bleiben. Allein schon die
Zugänglichkeit von Gaststätten
wäre also ein echter und nachhal-
tiger Integrationsfaktor, der wohl
mehr bringen würde als irgendein
speziell konzipiertes Programm.

Die meisten Gaststätten sind für
Rollstuhlfahrende leider tabu und
darüber ärgern wir uns, denn im
Grunde genommen bedeutet die-
ser Ausschluss eine Diskriminie-
rung, die die Bundesverfassung
eigentlich verbietet. Bloss kom-
men Restaurant- und Hausbesit-
zerInnen nicht auf die Idee, dass
unter anderem sie als «Diskrimi-
nierende» gemeint sind, wenn sie
ihr Angebot für die Öffentlichkeit
so gestalten, dass es Personen
mit einem Rollstuhl nicht möglich
ist, davon Gebrauch zu machen.
Sie sagen, das Entfernen der Hin-
dernisse koste viel zuviel. Bevor
sie die WC-Kabinentür um 5 cm
verbreitern, würden sie eher Tep-
pichböden, Beleuchtung, Klimaan-
lage und Möblierung ersetzen.

Natürlich gibt es Gründe, die ge-
gen eine vollständige und soforti-
ge Behindertengerechtigkeit spre-
chen können und ausserdem gilt
in der schweizerischen Rechtsord-
nung das Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit. Wir verlangen zum
Beispiel nicht, dass eine alte
Quartierbeiz von heute auf mor-
gen den Boden absenken und die
sanitären Anlagen ins Erdge-
schoss verlegen muss. In den
meisten Fällen könnten jedoch mit
einfachen Mitteln und mit wenig
Mehrkosten die für uns notwendi-
gen Anpassungen vorgenommen

werden. Es braucht vielleicht nur
eine kleine Rampe, eine Abschrä-
gung einer Schwelle oder eine mi-
nimale Verbreiterung einer WC-
Kabinentüre, damit auch wir Roll-
stuhlfahrenden die Gaststätte be-
suchen und benutzen können.
Wir verlangen deshalb, dass min-
destens das gemacht wird, was
dem Betrieb wirtschaftlich zuge-
mutet werden kann. Unser Ziel ist
es sicher nicht, die einzelnen
Gast lokale wegen einer gesetzli-
chen Bestimmung in die roten
Zahlen zu treiben, sondern die
vielen Gastlokale   – genau wie alle
anderen Leute – aufsuchen zu
können.
Ob wir denn tatsächlich in JEDES
Restaurant hinein wollen, ist eine
Frage an Radio Eriwan, welche
mit «Ja, im Prinzip schon!» beant-
wortet wird. Wir sind aber koope-
rativ, verhandlungsbereit und kön-
nen zudem in jedem Kanton die
entsprechende Beratung zur Ver-
fügung stellen. Wir wollen uns
nicht mehr länger rechtfertigen
müssen, weshalb wir ausgerech-
net in dieses oder jenes Restau-
rant wollen, sondern jetzt die Ge-
genfrage stellen: Warum wollen
Sie uns denn in DIESES Re-
staurant nicht hinein lassen?

11 Info
Fachstelle

Ko lumne

Warum wollen Sie in DIESES Restaurant?
von Thea Mauchle

Thea Mauchle, Berufsschullehrerin,
ist Mitglied 
des Zürcher 
Verfassungsrats
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Stand: Oktober 2002
Änderungen sind rot bezeichnet.

Aargau/Solothurn: Beratungsstelle
für behinderten gerech tes Bauen der
Kantone Aargau und Solothurn
Froburg str. 4, Postfach, 4601 Olten
Tel. 062 206 88 50 (Werner Studer)
werner.studer@procap.ch

Appenzell IR/AR: siehe Beratungsstelle
St. Gallen

Basel-Stadt: Fachberatung für hindernis-
freies Bauen von Pro Infirmis Basel-Stadt
Bachlettenstr. 12, 4054 Basel
Tel. 061 225 98 60 (Eric Bertels)
eric.bertels@proinfirmis.ch

Basel-Land: Procap Baselland,
Bauberatung, Oberemattstr. 21, 
4133 Pratteln 
Tel. 061 821 04 81 (Irene Hupfer)
procap-bl@bluewin.ch

Bern: ABSF-Beratungsstelle für Bauen
für Behinderte, Merzenacker 21, 
3006 Bern Tel. 031 941 37 07 
(Anton Herrmann)hecho@access.ch

Freiburg: Commission Fribourgeoise
des Barrières Architecturales (CFBA)
rte. de Moncor 14, 1752 Villars-s.-Glâne
Tel. 026 401 02 20, info@sh-fr.ch

Genf: Association HAU 
Handicap Ar chi  tecture Urbanisme
Boulevard Helvé tique 27, 1207 Genè ve
Tel. 022 737 08 08 (Thomas Nadas)
hau@hau-ge.ch (gültig ab 1.1.2003)

Glarus: Glarner Fachstelle behinderten-
gerechtes Bauen, Schweizerhofstr. 10
Postfach 306, 8750 Glarus
Tel. 055 640 23 28 und 079 655 07 89
(Ernst Adler)  behinbau@bluewin.ch

Graubünden: Pro Infirmis, Beratungs-
stelle für behindertengerechtes Bauen
Engadinstr. 2, 7000 Chur
Tel. 081 257 11 11 und 081 250 25 87
(R. Brazerol) roman.brazerol@proinfirmis.ch

Graubünden: Engadin & Südtäler
Pro Infirmis, Bauberatung
Via dal Bagn 16, 7500 St. Moritz
Tel. 079 682 13 53 (Christian Mosberger)
christianmosberger@bluewin.ch

Jura: Pro Infirmis, 12 rue des Moulins,
c.p. 799, 2800 Delé mont 1
Tel. 032 421 98 50 (Philippe Rebetez)
philippe.rebetez@proinfirmis.ch

Liechtenstein: Liechtensteiner
Behinderten verband, Landstr. 121
Postfach 446, FL-9495 Triesen 
Tel. 00423 390 05 15 (Werner Hermle)
lbv@supra.net

Luzern: Beratungsstelle für behinderten-
gerech tes Bauen, Rodteggstr. 3, 
6005 Luzern
Tel. 041 360 79 88 (Josef Oder matt)
bauberatung.behinderte@bluewin.ch

Neuenburg: Pro Infirmis, Service de
conseil en construction adaptée
Rue de la Maladière 35, 2007 Neuchâtel 7
Tel. 032 722 59 60 (Jean-Marie Vogt)
jean-marie.vogt@proinfirmis.ch

Ob- und Nidwalden: Beratungsstelle
für behindertengerech tes Bauen
Seerosenstr. 16, 6362 Stansstad
Tel. 041 610 71 70 (Peter Joller)
peter.joller@bluewin.ch

Schaffhausen / TG: Pro Infirmis,
Bauberatung für behindertengerechtes
Bauen, Trüttlikon 15, 8524 Uesslingen-
Buch, Tel. 052 746 10 43 
(Christoph Ammann)

Schwyz: Procap March-Höfe, Geschäfts-
stelle, Churerstr. 21, 8808 Pfäffikon 
Tel. 01 687 58 69 und 079 358 19 46
(Hans Weber) hans.weber_co@bluewin.ch

Solothurn: siehe Beratungsstelle Aargau 

St. Gallen: Procap St.Gallen-Appen zell,
Beratungsstelle für behinderten ger. Bauen,
Marktplatz 24, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 44 33 (Markus Alder, 
Jürg Ineichen, Rolf Giezendanner)
procap-sg-app@bluewin.ch

Tessin: FTIA, Via Berta 28
c.p. 834, 6512 Giubiasco
Tel. 091 857 80 80 
(Luca Be r toni)  luca.bertoni@ftia.ch

Thurgau: siehe Beratungsstelle
Schaffhausen

Wallis: Procap-section valais romand,
Bureau conseil pour la construction
adaptée aux handicapés, St-Hubert 1
case postale 109, 1951 Sion
Tel. 027 323 26 20 und 079 637 64 10
(Claude-Alain Kittel)
asibc@tvs2net.ch

Procap Oberwallis, Beratungsstelle
fürbehindertengerechtes Bauen
Englisch-Gruss-Str. 6, Postfach 365, 
3900 Brig
Tel. 027 921 23 78 und 076 498 19 77
(Rudolf Wenger)
info@procapoberwallis.ch

Waadt: AVACAH, Association vaudoise
pour la con s truction adaptée aux han di -
capés, Rte de la Bruyère 3,   1315 La Sarraz
Tel. 021 866 62 46 (Jean-Michel Péclard)
www.avacah.ch
avacah@worldcom.ch

Zug: Beratungsstelle für behinderten-
und betagtengerechtes Bauen
Baarerstr. 43, 6300 Zug
Tel. 041 711 19 14 (Andreas Brunn schwei ler)
bru@brunnschweilerheer.ch

Zürich: Behindertenkonferenz Kanton
Zürich BKZ, Bauberatung
Neugasse 136, 8005 Zürich
Tel. 01 278 99 19 (Regina Walthert /
Angelo Clerici) www.bkz.ch
bauberatung@bkz.ch
ab 1.1.2003 neue Adr. Kernstr. 57, 8004 Zürich

Zürich: Hochbauamt Kt. Zürich
Beratungsstelle für behinderten gerechtes
Bauen (Stabsabteilung)
Walchestr. 15, 8090 Zürich
Sekretariat, Tel. 043 259 29 56
hba.stab@bd.zh.ch



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




